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Verfügung Plätze bei Kindertagespflegepersonen und maximale Belegung 

 

 

Am 19.07.2007 trat mit sofortiger Wirkung die Verfügung „Plätze bei 

Kindertagespflegepersonen und maximale Belegung in Kraft. Diese Verfügung führt 

aus, dass die in § 43 SGB VIII und § 15 Gesetz zur Ausführung des Kinder- und 

Jugendhilfegesetzes festgelegte maximale Kinderzahl zur Betreuung fremder Kinder, 

sich darauf bezieht wie viele Kinder gleichzeitig betreut werden dürfen. Derzeit liegt 

die Anzahl bei 5 Kindern. Die Gesamtzahl der fremden Kinder, die von der jeweiligen 

Tagespflegeperson zeitlich versetzt betreut werden dürfen, kann davon abweichen. 

Es dürfen jedoch nicht mehr fremde Kinder gleichzeitig anwesend sein, als in 

der Pflegeerlaubnis genannt sind. 

 

Hier die Anzahl der Kinder, die von nun an betreut werden dürfen: 

 bei einer Pflegeerlaubnis für 5 Kinder – max. 8 fremde Kinder 

 bei einer Pflegeerlaubnis für 4 Kinder – max. 6 fremde Kinder 

 bei einer Pflegeerlaubnis für 3 Kinder – max. 5 fremde Kinder 

 bei einer Pflegeerlaubnis für 2 Kinder – max. 3 fremde Kinder 

 bei einer Pflegeerlaubnis für 1 Kind    - max. 2 fremde Kinder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ein gemeinsames Angebot des Trägerverbundes: 

 


